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Informationspflichten nach 

Artikel 13 und 14 DSGVO 
- 15.05.2016 -  

 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, 

deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. 

Dieser Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 

1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. seiner Vertreter  

Name:    TSG Bremerhaven e.V. 

Straße:   Georgstraße 42b 

PLZ, Ort:   27570 Bremerhaven 

E-Mail-Adresse:  geschaeftsfuehrer@tsg-bremerhaven.de 

Internet-Adresse:  www.tsg-bremerhaven.de 

Gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB gemäß Satzung durch den 

Präsidenten und den Geschäftsführer oder einer von ihnen mit dem Kassenwart oder 

Sportwart. 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten 

Zurzeit (August 2018) ist der Einsatz eines Datenschutzbeauftragten in der TSG 

Bremerhaven e.V. nicht erforderlich. 

3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, 

Beitragseinzug, Organisation des Sportbetriebes). Ferner werden personenbezogene 

Daten zur Teilnahme am Wettkampf- und Turnierbetrieb der zuständigen Institutionen 

und Verbände (z.B. Deutscher Tanzsportverband) an diese weitergeleitet. 

Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit sportlichen 

Ereignissen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, 

in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände 

veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt. 
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4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der 

Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 

Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im 

Verein und um die Teilnahme am Wettkampf- und Turnierbetrieb der zuständigen 

Institutionen und Verbände. 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 

Vertrages erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 

6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen 

oder überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins 

(vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der 

Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In 

diesem Rahmen werden personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der 

Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über sportliche Ereignisse des 

Vereins veröffentlicht. 

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Wettkampf- und Turnierbetrieb der 

zuständigen Institutionen und Verbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, 

einer ID-Karte oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an die jeweilige Institution oder den 

jeweiligen Verband weitergegeben. 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an 

die Weser Elbe Sparkasse weitergeleitet. 

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 

zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser 

Daten eingeschränkt.  

Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv 

gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname, Zugehörigkeit 

zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder Ereignisse, an denen die 



 
- 3 - 

 

betroffene Person mitgewirkt hat. Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des 

Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen und 

Erfolgen. 

Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit 

Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten 

Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung hierdurch berührt wird. 

8. Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen: 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der 

Mitgliedschaft erhoben.  

Stand: April 2018 

 

Auszug aus dem Amtsblatt der Europäischen Union 

Abschnitt 2 

Informationspflicht und Recht auf Auskunft zu personenbezogenen Daten 

Artikel 13 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 

bei der betroffenen Person 

(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der 

Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten 

Folgendes mit:  
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a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters; 

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten; 

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden; 

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten und 

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein 

Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein 

oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von 

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 

einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie 

eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind. 

(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere 

Informationen zur Verfügung, die notwendig sind, um eine faire und transparente 

Verarbeitung zu gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung berührt wird;  

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 

vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person 
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verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche 

Folgen die Nichtbereitstellung hätte und  

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben 

wurden, so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen 

über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 

2 zur Verfügung.  

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene 

Person bereits über die Informationen verfügt.  

 

Artikel 14 

Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten 

nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden 

(1)  Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt 

der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:  

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines 

Vertreters;  

b) zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;  

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;  

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;  

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der 

personenbezogenen Daten;  

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an 

einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu 

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das Fehlen eines 

Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen gemäß 

Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die 
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geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu 

erhalten, oder wo sie verfügbar sind.  

(2)  Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der 

betroffenen Person die folgenden Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um 

der betroffenen Person gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung zu 

gewährleisten:  

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;  

b) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten 

Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;  

c) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die 

betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 

Einschränkung der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung 

sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;  

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung berührt wird;  

e) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;  

f) aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls ob sie 

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;  

g) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.  

(3)        Der Verantwortliche erteilt die Informationen gemäß den Absätzen 1 und 2  

a) unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten innerhalb einer angemessenen Frist nach Erlangung der 

personenbezogenen Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,  

b) falls die personenbezogenen Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person 

verwendet werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung an sie, oder,  
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c) falls die Offenlegung an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, spätestens zum 

Zeitpunkt der ersten Offenlegung.  

(4) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen 

Zweck weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erlangt wurden, 

so stellt er der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über 

diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur 

Verfügung.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, wenn und soweit  

a) die betroffene Person bereits über die Informationen verfügt,  

b) die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde; dies gilt insbesondere für die 

Verarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche 

oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke vorbehaltlich der in Artikel 

89 Absatz 1 genannten Bedingungen und Garantien oder soweit die in Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser 

Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt In diesen Fällen ergreift der 

Verantwortliche geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie der 

berechtigten Interessen der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser 

Informationen für die Öffentlichkeit,  

c) die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union oder der 

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche unterliegt und die geeignete Maßnahmen 

zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorsehen, ausdrücklich 

geregelt ist oder 

d) die personenbezogenen Daten gemäß dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich einer satzungsmäßigen 

Geheimhaltungspflicht, unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 


